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BENUTZUNGSREGLEMENT FUR
SAAL UND BUHNENANLAGE
GASTHOF ST. MAURITZ




Allgemeines

Art.1  Zweck

Die Raumlichkeiten, Saal und Buhnenanlage des Gasthofes St. Mauritz, dienen Ver-
anstaltungen aller Art, insbesondere

der Gemeinde Schotz und den politischen Parteien von Schotz
den ortlichen Vereinen und gemeinnitzigen Organisationen
den privaten ortsansassigen Veranstaltern und Firmen

den auswartigen Organisationen und Firmen

Art. 2 Eigentumsverhaltnisse

Der Gasthof St. Mauritz gehort dem im Grundbuch eingetragenen Grundeigentimer
(zur Zeit Gasthof St. Mauritz AG).

Die Einwohnergemeinde Schoétz hat sich beim seinerzeitigen Bau des Saales mit
Fr. 250'000.-- beteiligt (Gewéahrung eines zinslosen Darlehens). Dieser Betrag wurde
durch eine Grundpfandverschreibung sichergestellt. Daftir hat die Einwohnergemein-
de Schoétz in der Benltzung des Saales das unbedingte Vortrittsrecht, welches bis
31. Dezember 2027 gesichert ist (Dienstbarkeitsvertrag vom 12. Februar 1987).

Die Buhnenanlage sowie die dazugehtérenden Nebenraume wurden von der Ein-
wohnergemeinde Schoétz erstellt und werden von ihr unterhalten und gereinigt. Die
Bldhneneinrichtung ist im Eigentum der Gemeinde Schotz.

Die Buhneneinrichtungen stehen in erster Linie der Gemeinde Schétz und den orts-
ansassigen Vereinen gemass Art. 1 zur Verfigung. Der Eigentumer des Gasthofes
St. Mauritz bzw. der Wirt kann die Anlagen unter Berucksichtigung der Bedurfnisse
der Gemeinde Schotz und der ortsanséssigen Vereine ebenfalls mitbenitzen.

Art. 3 Betriebskosten

Ein allfalliger Betriebskostenbeitrag wird zwischen der Gemeinde Schoétz und dem

Grundeigentimer des Gasthofes St. Mauritz mittels separater Vereinbarung geregelt.

Mit einem allfalligen Betriebskostenbeitrag werden von Seiten der Gemeinde folgen-

de Leistungen abgegolten:

- Benltzung und Reinigung des Saales inkl. Mobiliar, jedoch ohne Bihne und Ne-
benrdume

- Beheizung und Liftung des Saales, der Buhne und der Saalnebenrdume

- Benitzung und Reinigung der WC-Anlagen, des Treppenhauses und des Park-
platzes



Art. 4 Organisation

Die Benltzung des Saales des Gasthofes St. Mauritz sowie der Buhnenanlage wird
von folgenden Organen bestimmt und Uberwacht:

Gemeinderat

Betriebskommission

BUhnenmeister

Grundeigentimer bzw. Wirt des Gasthofes St. Mauritz

Art. 5 Aufgabenzuteilung

Dem Gemeinderat obliegen folgende Aufgaben:

die Wahrung der Rechte sowie die Einhaltung der Verpflichtungen aus dem
Dienstbarkeitsvertrag

die Wahl der Betriebskommission und des Bihnenmeisters

die Abanderung des Benltzungsreglementes

die Beschlussfassung uber Investitionsaufwandungen fir die Buhnenanlage

Der Betriebskommission obliegen folgende Aufgaben:

die Bearbeitung von Beschwerdefallen und Unstimmigkeiten

die Antrage an den Gemeinderat betr. Vornahme von Unterhaltsarbeiten an der
Bihne und Investitionen fur die Buhnenanlage

die Wahl des Stellvertreters des Buhnenmeisters

die Uberwachung und Einhaltung der Benitzungsvorschriften

die Einberufung der jahrlichen Vereinsprasidentensitzung (Koordinationssitzung)

Der Buhnenmeister und sein Stellvertreter arbeiten im Auftrag der Gemeinde Schétz.
Sie werden durch die Gemeinde Schotz entldohnt. Sie sind verantwortlich fir:

die Ubergabe und die Abnahme der Biihnenanlage nach Veranstaltungen

die Kontrolle der Buhne und der Nebenraume, der technischen Anlagen sowie des
Inventars

die Wartung der Buhnenanlage

das jahrliche Stimmen des Klaviers (mit der Musikschule koordinieren, unter Be-
rucksichtigung der Vereinsanlasse)

die Verwaltung und Abgabe der Schlissel

Die Grundeigentimerin bzw. der Wirt des Gasthofes St. Mauritz ist verantwortlich fir:

die Entgegennahme der Reservationen und die Festlegung der Benitzungstermine
die Unterhalts- und Reinigungsarbeiten im Saal und der WC-Anlagen

die Beheizung und Luftung des Saales

die Uberwachung der Sicherheit des Saalbetriebes wahrend einer Veranstaltung
die Ubergabe und Abnahme des Saales



Benltzungsvorschriften

Art. 6 Betriebskommission

Die Betriebskommission wird alle vier Jahre vom Gemeinderat gewahlt und setzt sich
wie folgt zusammen:

- ein Vertreter des Gemeinderates

- Buhnenmeister

- Wirt des Gasthofes St. Mauritz

- zwei Vertreter der ortsansassigen Vereine

Der Vorsitz obliegt dem Vertreter des Gemeinderates.

Die zwei Vereinsvertreter sowie der Biihnenmeister werden alle 4 Jahre an der Ko-
ordinationssitzung vorgeschlagen und anschliessend vom Gemeinderat in die Kom-
mission gewahlt. Die Ernennung des Buhnenmeister-Stellvertreters ist Sache der
Betriebskommission.

Art. 7 Buhnenmeister

Die Wartung der Buhnenanlage obliegt dem Bihnenmeister. Er ist fir deren Zustand
verantwortlich.

Der Buhnenmeister und sein Stellvertreter werden von der Gemeinde Schotz ent-
l6hnt. In der Entschadigung sind samtliche Aufwandungen (Ubergabe und Abnahme
etc.) im Zusammenhang mit Veranstaltungen der Gemeinde Schoétz, der politischen
Parteien sowie der ortsansassigen Vereine enthalten. Anderen Benutzern, die ihre
Dienste in Anspruch nehmen, stellen sie direkt Rechnung.

Der Bihnenmeister stellt fur kleinere Reparaturen an der Bihnenanlage der Gemein-
de Schotz Rechnung. Ausserordentliche Schaden und Aufwandungen meldet er der
Betriebskommission. Die Auslagen- und Finanzkompetenzen werden im Anhang | zu
diesem Reglement geregelt.

Art. 8 Reservationen / Proben

Fir Anlasse, welche anlasslich der jahrlichen Vereinspréasidentensitzung ins Pro-
gramm aufgenommen werden, gelten die entsprechenden Daten als definitiv reser-
viert. Die Details zu diesen Reservationen miussen dem Wirt des Gasthofes St. Mau-
ritz mindestens 30 Tage vor dem Anlass schriftlich mittels Reservationsauftrag mitge-
teilt werden.

Nicht beanspruchte, reservierte Daten sind dem Wirt des Gasthofes St. Mauritz, so-
bald bekannt, mitzuteilen.



Weitere Reservationen sind direkt beim Wirt des Gasthofes St. Mauritz vorzuneh-
men. Diese haben ebenfalls schriftlich mittels Reservationsauftrag zu erfolgen.
Proben fur Konzerte, Theater etc. sind mit dem Wirt des Gasthofes St. Mauritz fest-
zulegen und gleichzeitig mit dem Reservationsauftrag schriftlich einzureichen. Muss
eine Probe wegen anderweitiger Beanspruchung des Saales oder der Bihne ver-
schoben werden, so hat der Wirt dies sofort dem Vereinsverantwortlichen mitzuteilen
und nach Mdglichkeit ein entsprechendes Ersatzdatum anzugeben.

Art. 9 Benltzung

Der Benutzer hat sich mindestens 10 Tage vor der erstmaligen Benitzung beim
Buhnenmeister zu melden. Dieser erteilt die notwendigen Instruktionen und handigt
die Schlissel aus.

Der Benitzer verlasst die Anlage in einwandfreiem Zustand (geméass Abgabeproto-
koll Anhang II). Allfallige Schaden oder nicht erledigte Raumungs- oder Reinigungs-
arbeiten werden dem Bentitzer durch die Gemeinde Schétz bzw. den Grundeigenti-
mer in Rechnung gestellt.

Der Buhnenmeister nimmt die Anlage nach dem letzten Gebrauch ab. Gleichzeitig
nimmt der Wirt den Saal ab.

Es ist jedem Benutzer untersagt, die Anlage in irgendwelcher Form baulich zu veran-
dern, Eingriffe in die technischen Anlagen zu unternehmen oder Gegenstande an
nicht dafiir vorgesehenen Orten anzubringen. Diese Bestimmung gilt fur den Saal
und die Buhne.

Die Notausgange mussen immer freigehalten werden und benutzbar sein.

Wirtschaftsfihrung

Art. 10 Wirtschaftsfiihrung

Die Wirtschaftsfihrung im Saale des Gasthofes St. Mauritz obliegt grundsétzlich dem
Wirt des Gasthofes St. Mauritz. Schoétzer Vereine, welche die Wirtschaftsfiihrung im
Saale selber Gbernehmen, werden angehalten, die Getranke, das Essen etc. beim
Wirt des Gasthofes St. Mauritz zu beziehen. Falls die Getréanke nicht beim Wirt be-
zogen werden, bezahlt der Veranstalter dem Wirt eine Entschadigung. Die Hohe die-
ser Entschadigung wird im Anhang | geregelt.

Art. 11 Besondere Rechte und Pflichten des Eigentimers bzw. des Wirtes

Der Wirt kann samtliche Anlagen, inkl. Bihne und Nebenraume, benttzen, sofern sie
frei sind. Er ist in diesem Falle fur die Anlagen verantwortlich und hat dies mit dem
Buhnenmeister entsprechend abzusprechen.
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Dem Wirt erwachsen keine Kosten fur die Bentuitzung der Anlagen. Vorbehalten blei-
ben Forderungen im Schadenfall.

Im Zerstérungsfall des Gebaudes hat der Eigentimer die Versicherungsleistungen so
zu verwenden, dass Saal und Bihne wieder dem vorherigen Zustand entsprechen.
Der Eigentiumer hat das Gebaude sowie das Mobiliar entsprechend zu versichern.
Die Buhnenanlage sowie die dazugehdrenden Nebenrdume und die technischen An-
lagen werden durch die Gemeinde Schétz versichert.

Art. 12 Offnungszeiten / Bewilligungen

Die Offnungszeiten richten sich grundsatzlich nach den Vorschriften der Gasthausbe-
triebe. Verlangerungsgesuche sind mit dem Wirt abzusprechen. Die fir Anlasse not-
wendigen gesetzlichen Bewilligungen sind vom Veranstalter einzuholen. Die Kosten
bei Verlangerungen werden durch den Veranstalter beglichen. Im Ubrigen gelten die
Bestimmungen tber den Alkoholausschank etc.

Art. 13 Parkordnung

Der Veranstalter ist fur die Parkordnung verantwortlich.

Haftung

Art. 14 Haftung und Schaden

Der Veranstalter ist verpflichtet, auf eigene Rechnung fir die Veranstaltung eine
Haftpflichtversicherung abzuschliessen.

Der Veranstalter haftet gegenuber dem Grundeigentimer sowie der Gemeinde
Schotz fur alle Schaden an Areal, Raumlichkeiten, Parkplatzen, Einrichtungen, Mobi-
liar und Inventar, unabhéngig davon, ob sie durch ihn selber oder durch die Besucher
der Veranstaltung verursacht werden.

Ausser der gesetzlichen Grundeigentimerhaftung lehnt der Eigentimer jede Haftung
ab. Die Versicherung fur vom Veranstalter eingebrachtes Gut ist Sache des Veran-
stalters und durch eine Haftpflichtversicherung abzudecken.

Beim Verlust von Schlusseln wird der jeweilige Veranstalter haftbar gemacht.

Art. 15 Diebstahl

Der Grundeigentimer sowie die Gemeinde Schoétz Ubernehmen keine Haftung fir
Diebstéhle irgendwelcher Art.



Schlussbestimmungen

Art. 16 Zustandigkeit

Das von der Gemeindeversammlung am 17. September 1986 genehmigte Regle-
ment wird durch dieses Reglement ersetzt. Anderung des Reglementes und des An-
hanges | fallen in den Kompetenzbereich des Gemeinderates. Anderungen des An-
hanges Il fallen in den Kompetenzbereich der Betriebskommission.

Art. 17 Anhange

Die finanziellen Kompetenzen sowie die Festlegung von Gebihren und Abgaben
werden im Anhang | geregelt. Der Reservationsauftrag bwz. das Abgabeprotokoll im
Anhang Il bilden einen integrierenden Bestandteil.

Art. 18 Reklamationen

Fur Reklamationen im Zusammenhang mit diesem Reglement ist die Betriebskom-
mission zustandig. Sie entscheidet abschliessend.

Art. 19 Gerichtsstand

Als Erflllungsort und Gerichtsstand gilt Schotz.

Art. 20 Inkraftsetzung

Das abgeé&nderte Reglement tritt am 1. Méarz 2005 in Kraft und ersetzt dasjenige vom
12. Februar 1987.

Schotz, 02. Februar 2005

K:\Firma\korr-gk\Bentiitzungsreglement-Mauritzsaal.doc

Die Grundeigentimerin:

GASTHOF ST. MAURITZ AG GEMEINDERAT SCHOTZ
Gemeindeprasidentin
Ruth Iseli Buob

Koni Jurt Gemeindeschreiber
Urs Amrein



Anhang |
zum Benutzungsreglement

Saal und Buhnenanlage Gasthof St. Mauritz

1. Finanz- und Ausgabenkompetenzen

Die Finanz- und Ausgabenkompetenz der einzelnen Organe wird wie folgt festgelegt:
BUhnenmeister bis Fr. 500.-- pro Jahr
Betriebskommission bis Fr.1'000.-- pro Jahr
Anschaffungen und Auslagen welche den Betrag von Fr. 1'000.-- Uberschreiten, ist

zu Handen des Gemeinderates ein Antrag mit entsprechender Begriindung zur Be-
schlussfassung einzureichen.

2. Abgaben und Gebthren

Entschadigungen bei Fremdbewirtung Fr. 100.-- pro Beniltzungstag




Anhang Il

Reservationsauftrag und Abgabeprotokoll
Saal und Buhnenanlage Gasthof St. Mauritz

= Die Benlitzung des Saales und der Bihne des Gasthofes St. Mauritz werden im Sinne des Beniit-
zungsreglementes gehandhabt. Bei Unklarheiten wende man sich an die Betriebskommission.

= Eine Reservation ist nur giiltig, wenn sie mit diesem Formular sowohl dem Gasthof St. Mauritz als
auch dem Bihnenmeister gemeldet wurde.

= BlUhnenmeister: Leo Steinmann (041 980 11 63/ 079 567 29 07
Wirt Gasthof St. Mauritz: Hannelore Kaufmann (041 980 44 22)
Betriebskommission: Ruth Bachmann (041 980 18 73)

= Die Benitzung anderer Raumlichkeiten (z. B. Office, Buhne als Bar, kleiner Saal) und/oder Einrich-
tungen (z.B. Kihlschrénke) sind mit dem Wirt des Gasthofes St. Mauritz abzusprechen.

= Die Abgabe des Saales vom Veranstalter an den Wirt des Gasthofes St. Mauritz hat nur dann zu
erfolgen, wenn der Veranstalter selber wirtet und die Getranke nicht tiber den Wirt vom Gasthof St.
Mauritz bezieht.

= Zur Reinigung ist das Material im Reinigungsschrank der Biihne zu beniitzen.

Art/ Name der Veranstaltung?

Datum/ Daten und Zeit/ Zeiten der Veranstaltung?

Datum/ Daten und Zeit/ Zeiten der Proben, Vorbereitung, Einrichten, Abraumen?

Anlass an Koordinationssitzung gemeldet?

Name des Veranstalters?

Kontaktperson (Adresse mit Telefonnummer)?

Erwartete Anzahl Gaste?

Bewirtung durch den Gasthof St. Mauritz?

Bei Bewirtung durch den Veranstalter: Getranke vom Gasthof St. Mauritz?

Bei der Bewirtung durch den Gasthof St. Mauritz: Wiinsche Menu/ Getranke?

Nutzung anderer Raumlichkeiten und/ oder Einrichtungen und dessen Zweck?

Verlangerung?
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Abgabeprotokoll Saal

Termin der Abgabe (in Absprache mit dem Gasthof St. Mauritz)

XXX X X X X X X

Festgestellte Schaden

Bestuhlung gemass Absprache mit Gasthof St. Mauritz.

Tische und Stuhle feucht gereinigt.

Boden gewischt und feucht aufgenommen.

Office aufgeraumt und gereinigt.

Ordnung Umgebung Gasthof St. Mauritz gemass Zustand Antritt.

Fr. .-- an Gasthof St. Mauritz fir Benutzung der Infrastruktur bezahilt.

Anmerkungen

Datum/ Unterschrift

Abgabeprotokoll Biihnenanlage

Termin der Abgabe (in Absprache mit dem Biihnenmeister)

XXX XX XX XX XX XX XX

Festgestellte Schaden

Veranstaltereigene Utensilien verraumt.

Bihnenboden gewischt und feucht aufgenommen.

Funktionskontrolle Licht- und Tonsteuerpult.

Scheinwerfer in Grundeinstellung.
Treppe gesaugt.

50 Stuhle unter der Treppe deponiert.

WC gereinigt.

Waschbecken gereinigt.

Boden Biihneneingang gewischt und feucht aufgenommen.

Schmutzféangerteppich gesaugt.

Abfall in sortierter Form in Container Gasthof St. Mauritz.

Kontrolle Material Reinigungsschrank gemass Liste an Innenture.

Umgebung Biihneneingang gewischt.

Anmerkungen

Datum/ Unterschrift

10




	 
	 
	BENÜTZUNGSREGLEMENT FÜR SAAL UND BÜHNENANLAGE GASTHOF ST. MAURITZ 
	 
	 
	 
	Allgemeines 
	Art. 1 Zweck 
	Art. 2 Eigentumsverhältnisse 
	Art. 3 Betriebskosten 
	Art. 4 Organisation 
	Art. 5 Aufgabenzuteilung 
	Benützungsvorschriften 

	Art. 6 Betriebskommission 
	Art. 7 Bühnenmeister 
	Art. 8 Reservationen / Proben 
	Art. 9 Benützung 
	Wirtschaftsführung 

	Art. 10 Wirtschaftsführung 
	Art. 11 Besondere Rechte und Pflichten des Eigentümers bzw. des Wirtes 
	Art. 12 Öffnungszeiten / Bewilligungen 
	Art. 13 Parkordnung 
	Haftung 
	Art. 14 Haftung und Schäden 
	Art. 15 Diebstahl 

	Schlussbestimmungen 
	Art. 16 Zuständigkeit 
	Art. 17 Anhänge 
	Art. 18 Reklamationen 
	Art. 19 Gerichtsstand 
	Art. 20 Inkraftsetzung 
	GASTHOF ST. MAURITZ AG GEMEINDERAT SCHÖTZ 
	2. Abgaben und Gebühren 
	Reservationsauftrag und Abgabeprotokoll 
	Saal und Bühnenanlage Gasthof St. Mauritz 
	 







